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Mit diesen Personen, es handelt sich dabei vor allem um 
Experten bzw. Spezialisten, muß planmäßig und auf lange 
Sicht zusammengearbeitet werden.

Schließlich sollten die IM noch bewußter dahingehend 
eingesetzt werden, im Rahmen ihrer bestehenden objek
tiven Möglichkeiten sowie in Wahrnehmung ihrer staats
bürgerlichen Pflichten und Rechte aktiven Einfluß darauf 
zu nehmen und Kontrolle darüber auszuüben, daß durch die 
verantwortlichen Staats- und Wirtschaftsfunktionäre usw. 
die Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin 
immer mehr zu einem festen Bestandteil ihrer Tätigkeit ge
macht wird.

Noch umfassender und gezielter als bisher haben die IM 
einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, daß beispielswei
se die Bestimmungen über den Arbeits-, Gesundheits- und 
Brandschutz sowie den Geheimnisschütz in allen Bereichen, 
besonders in den neuralgischen Punkten, konsequent durch
gesetzt werden.

Aus dieser Sicht müssen die Leiter u. a. auch die in den 
zurückliegenden Jahren gesammelten Erfahrungen der Arbeit 
mit IM in Schlüsselpositionen weiter verallgemeinern und 
vor allem den Kreis- und Objektdienststellen übermitteln.


